
Widerspruchsmöglichkeit gegen Auskunftserteilung 
aus dem Melderegister 

 
Aufgrund der §§ 42 (Abs. 2 und 3) und 50 (Abs. 1-3 und 5) des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) sowie § 58 c des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz) 
i.V.m. § 36 Abs. 2 BMG, wird darauf hingewiesen, dass in folgenden Fällen der Übermittlung 
von Daten aus dem Einwohnermelderegister widersprochen werden kann: 
 

1. an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über Familienangehörige, die 
 nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlich Religionsgesellschaft angehören, 
 

2. an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
 Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen, 
 

3. an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen, 
 

4. an Adressbuchverlage,  
 

5. an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr bei      
 Personen, die im nächsten Jahr volljährig werden.  
 

 
Anträge zur Einrichtung einer Übermittlungssperre können in der Servicestelle des 
Bürgeramtes der Stadtverwaltung Koblenz (Haupteingang Rathausgebäude I) oder online 
mittels neuem elektronischen Personalausweis mit eingeschalteter eID-Funktion 
(www.buergeramt.koblenz.de  > Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre) gestellt 
werden.  

 
Koblenz, den 09.01.2024 
 
Stadtverwaltung Koblenz 
David Langner 
Oberbürgermeister 

http://www.buergeramt.koblenz.de/

